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Auf die Erstellung eines Entwässerungsplans gemäß § 8 LBOVVO wurde 

aufgrund der unkritischen Entwässerung (kein Abwasseranfall, Versickerung 

des Niederschlagswassers im Erdreich) verzichtet. Darüber hinaus findet 

weder eine Vorbehandlung des Abwassers noch eine Regenwassernutzung 

statt.  

 

Anbei befindet sich lediglich eine Darstellung der Entwässerung des 

Oberflächenwassers der Windenergieanlage sowie die Wege- und Stellflächen. 


